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Nr. 20. (Sonder-Ausgabe.) Sonntag, den 13. Februar 1916.
füh

51. Jahrgang.
Amtlich» Teil.
Bekanntmachung

m Auf Grund de» 8 12 Ziffer1 der Bekannt¬
machung de« Herrn Stellvertreter« de« Reichs-,

sei, kanzler« über die Einrichtung von Preisprüfung«
^ stellen und die Versorgung»regelung vom 35
te«September 1915 (R.-G.-Bl. S . 607) wird auf
" Anordnung de« Herrn Regierung«-Prästdenten in

o«Wiesbaden für den Umfang de» Kreise» Ustngen
d°Folgende» verordnet:

on!" " § init * « A •
S,, Jede Hau«schlachtung von Schweinen bedarf
Lü«d,r Genehmigung de» Landrat». Schweine unter

130 Pfund Lebendgewicht dürfen nicht geschlachtet
^werden.
"1 8 2.
ü» Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
« * *

nn, Unter Bezugnahme auf die heutige Verordnung,
3̂ ßetr. Hausschlachiung von Schweinen, ersuche ich
"die Herren Bürgermeister de« Kreise», sich zu den

bei Ihnen einzureichenden Anträgen dahin zu äußern:
. . 1. au« wieviel Personen der Haushalt de» An¬

tragsteller« besteht,
J 2. wieviel Schweine feit 1. Oktober 1915

von dem Antragsteller geschlachtet worden
eh» find und
ne» 3. ob da« Schlachtgut der bereit« geschlachteten

Schweine lediglich im eigenen Haushalt
Verwendung gefunden hat oder ganz oder
teilweise ausgesührt worden ist.

w Ustngen, den 11. Februar 1916.
Der komm. Landrat

« , “l#  Vorsitzender des Kreis-Aurschuffe».
fr - 1820._ v. Bezold._

Tagung
fiit die Regelung des Viehankaufs
im Regierungsbezirk Wiesbaden.
§ 8 i.
,„J ut der  Beschaffung, des Absatzes
nd der Preste von lebendem Vieh(Rindern. Schafen
« J- *®,,nen) iß auf Grund der Verordnung des

®rÖönlund der Bekanntmachung
töet bte Errichtung von Preisprüfungsstelle» und

'S .S 1 25.  September 1915
. eS ' S . 607) vom4. November 1915

» ^ ^^b) für den Umfang de»
.f 1̂ "W tf! Wiesbaden ein Verband gebildet.

5 et50nb3 tt  den Namen: Viehhandels.
s‘:S bi"Dr f“r den RegierungsbezirkWiesbaden

jt* taBÄ " d« W“™
§ 2.

Der Verband überwacht und regelt die Be-

ÄlTnJ ' ta  R -S>-w»-«d',i, ' « »-b-d-»

-ntfn zu de» Regierungspräst-
irife die zu zahlenden

§ 3.
Dem Verbände gehören an:
1. alle Viehhändler, die im Regierungsbezirk

Wiesbaden ihre gewerbliche Niederlassung und be¬
reit« vor dem 1. Juli 1914 Viehhandel im Haupt-
beruf betrieben haben. Fall« sie binnen vier Wochen
vom Tage de» Erlasses dieser Satzung dem Vor¬
stande die Erklärung abgeben, daß sie auf die Aus¬
übung de« Gewerbebetriebe« verzichten, erlischt die
Mitgliedschaft.

2 die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die
den Handel oder den Kommiffionrhandel mit Vieh
betreiben und ihren Sitz im Regierungsbezirk Wies¬
baden haben.

Die vorgenannten Mitglieder haben sich unver¬
züglich, längsten« binnen vier Wochen vom Tage
de» Erlaffrs dieser Satzung beim Verbände zur
Mitgliederliste anzumelden.

8 4.
Auf Antrag können Mitglieder de« Verbände«

werden:
1. Fleischer, die im RegierungsbezirkWie«-

baden Vieh vom Landwirt oder Mäster kaufen wollen,
3. Viehhändler und landwirtschaftliche Genos¬

senschaften, die, ohne im RegierungsbezirkWies¬
baden eine gewerbliche Niederlaffung oder ihren
Sitz zu haben, im Regierungsbezirk Wiesbaden
Vieh kaufen oder Kommissionshandel mit Vieh b«
treiben wollen,

3. Viehhändler, die im Verbandsbezirk ihre
gewerbliche Niederlassung haben, jedoch vor dem
1. Juli 1914 Viehhandel im Hauptberuf nicht ge¬
trieben haben.

4. Landwirtschaftliche Vereinigungen(Zuchtge
noffenschaflen, Zuchlviehverbände), die ihren Sitz
im Verband«bezirke haben.

8 5.
Die Mitglieder de« Verbände« erhalten vom

Vorstande eine AuSweiskarte. Genossenschaften
erhalten für die von ihnen zu bezeichnenden Per-
onen Ausweirkarten. Sofern für eine Genossen-
chaft mehrere Personen Ausweiskarten erhalten
ollen, sind neben der Hauptaosweirkarte Neben-
arten auf die Person auszustellen. Händler, die

Aufkäufer beschäftigen, haben für diese auf den
Namen lautende Nebenkarten zu beantragen.

Die Autweiskarten sind von den Verbands-
mitglicdern bei jedem ihnen nach8 7 vorbehaltenen
Viehhandelsgeschäft ohne Aufforderung vorzulegen.

8 6.
Die Ausstellung von Ausweiskarten ist zu ver,

sagen, wenn Gründe vorliegen, die e» rechtfertigen
würden, dem Miglted« den Betrieb de« Viehhandel»
auf Grund der Verordnung vom 23. September
1915 zur Fernhaltung unzuvrrläistger Personen
vom Handel(ReichS-Gesetzbl. S . 603) zu unter¬
sagen.

Di» Versagung kann bei der Entscheidung auf
Anträge zur Aufnahme al« Mitglied noch tz 4 auch
dann erfolgen, wenn wichtige Gründe gegen die
Erteilung der Ausweiskarte vorliegen.

Ueber die Erteilung entscheidet der Vorstand.
Der Vorstand kann einem Mttgliede die AuS-

welSkarte(8 5) entziehen, wenn Gründe vorliegen,
die e» rechtfertigen würden, dem Mitglied« den
Betrieb de» Vtehhandels auf Grund der Verord¬

nung vom 23. September 1915 zur Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel (Reich».
Gesetzbl. S . 603) zu untersagen, oder wenn da»
Mitglied wt-derholt den Bestimmungen dieser Satz¬
ung oder den gemäß§ 11 erlassenen Anordnung«
des Vorstandes zuwiderhandelt.

Mit der Entziehung der Au«wei»karte verliert
da, Mitglied da« Recht zum Handel mit Vieh im
Regierungsbezirk Wiesbaden.

Ueber Beschwerden wegen der Versagung oder
Entziehung von Au«wei«karten sowie über alle den
Viehhandelsverband betreffenden Angelegenheiten
entscheidet der Regierung»präfident zu Wiesbaden
endgültig.

Wird einem Mitglied seine Au«wri«karte ent¬
zogen, so werden damit gleichzeitig die für sein,
Aufkäufer ausgestellten Nebenkarten ungültig.

Die Entziehung der Karte ist in den für die
Bekanntmachungen des Vorstande» bestimmten
Blättern (8 19) auf Kosten de, Mitglied»« zu
veröffentlichen.

8 7.
Der Ankauf von Vieh beim Landwirt oder

Mäster zur Schlachtung, der Ankauf von Vieh
zum Weiterverkauf, der kommisstontweife Handel
mit Vieh ist im Regierungsbezirk Wie«badrn nur
gestattet:

dem Verband« selbst mit Genehmigung de»
Regierungspräsidenten, den Verband»mit«
gliedern, die von dem Vorstand» eine Au»-
wei«karte erhalten haben.

Der Handel mit Ferkeln und Läuferschweinen
im Gewicht unter 30 Kg. für da« Stück fällt
nicht unter di« Bestimmungen der Satzung.

Der nicht gewerbsmäßige Ankauf von Vieh
beim Landwirt oder Mäster zur Schlachtung für
den eigenen Bedarf, soweit er sich im örtlichen
Verkehr ohne Versand auf der Eisenbahn abwickelt,
bedingt nicht die Mitgliedschaft zum Verband.

8 «.
Ueber jede« nach 8 7 dem Verbände und

seinen Mitgliedern vorbchaltene Viehhandel«geschäft
ist unter Kennzeichnung der gehandelten Tiere vom
Käufer eine vorschriftsmäßige Anzeige nach dem
Muster A dem Vorstande de» Verbände« einzu¬
reichen. Die Anzeige ist spätesten« bei der Ueber-
nähme de» Viehes zu erstatten, auch dann, wen»
das Geschäft schon zu einem früheren Zeitpunkt
abgeschlossen worden ist.

Der Verkäufer kann eine Abschrift der Anzeige
verlangen, eine Abschrift der Anzeige muß der
Käufer behalten und mindesten» ein Jahr lang,
vom Tage de, Kaufabschluss«» ab gerechnet, auf¬
bewahren.

8 s.
Die Verband«mitglieder find verpflichtet, über

alle für ihre Rechnung im Regierungsbezirk Wie«,
baden getätigten Viehankäufr Buch zu führen.
In da« Buch, da» mit fortlaufender Seitenzahl
versehen sein muß, find einzutragen sämtliche An«
gaben über den Kaufabschluß, die die Anzeige an
den Verband enthält, sowie die Angaben über den
Weiterverkauf der Tiere. Die Anlage de« Buche»
>at nach dem Muster ö zu erfolgen. Da« Buch
ist auf Verlangen jederzeit dem Vorstand« de»



Verbandes ober eines von ihm Beauftragten zur

Einsicht vorzulegen . § ^
Organe des Verbandes sind:

1) der Vorstand,
2) der Beirat,
3 ) die Mitgliederversammlung

§ 11.
Der Vorstand führt die Geschäfte der Ver¬

bände » ; er vertritt den Verband gerichtlich und
außergerichtlich.

Der Vorstand erläßt die näheren Anordnungen
zur Ausführung der in § 3 dem Verbände über¬
tragenen Aufgaben und Befugnisie , er bedarf hier¬
zu der Genehmigung des Regierungspräsidenten.8 12-

Der Vorstand besteht au » einem Vorsitzenden
und lech» Mitgliedern . Für den Vorsitzenden und
die Mitglieder werden Stellvertreter bestellt.

D n Vorsitzenden und die Mitglieder sowie die
Stellvertreter ernennt auf Widerruf der Regie¬
rungspräsident zu Wiesbaden . Von den Mit¬
gliedern werden drei von den Handelskammern au»
der Zahl der im Regierungsbezirk Wiesbaden an-
lässigen Viehhändler , drei von der Landwirlschafl «.
kammer vorgeschlagen . Das Gleiche gilt für die
stellvertretenden Mitglieder.

Der Vorsitzende , die Mitglieder und die Stell.
Vertreter der Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.
Sie erhalten Ertatz ihrer Baiauslagen.

Der Vorstand tritt auf Berufung de» Vor¬
sitzenden oder feine » Slelloerireter « in dem in der
Berufung bestimmten Orte zusammen . Er muß
binnen zwei Wochen berufen werden , wenn min¬
desten » drei Mitglieder e» verlangen.

Der Vorstand ist beschlußfähig , wenn außer
dem Vorsitzenden oder seinem Sielloerlreter min¬
desten» zwei Mitglieder oder deren Stellvertreter
anwesend sind.

Die Beschlüffe werden , soweit nicht« besondere«
bestimmt ist, m » einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme de» Vor¬
sitzenden oder seine» Sielloerlreter » den Ausschlag.

Der Vorstand weist sich aus durch eine Be-
fchrinigung des Regierungspräsidenten zu Wies¬
baden über feine Zusammensetzung.

Erklärungen für den Vorstand sind rechtsver¬
bindlich , wenn sie von dem Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter und einem ordentlichen oder stellver¬
tretenden Vorstandemitgliede abgegeben werden

Die Beschlüße des Vorstandes werden in
gleicher Weise beurkundet.

8 13-
Der Beirat besteht au « zwölf Mitgliedern;

hiervon werden sechs durch die Mitgliederoersamm-
lung (8 14 ) jährlich gewählt , drei Mitglieder er-
nennt die Landwirtschaflskammer und je ein Mitglied
ernennen die Magistrate der Städte Frankjurt a.
M ., Wiesbaden und Limburg.

Der Beirat wird vom Vor stände nach Bedarf,
mindesten » jedoch einmal in jedem Vierteljahre be¬
rufen . Er ist über die Verwendung eines Ueder-
schuße » und die Deckung eines Fehlbeträge » zu
hören (88 1? und 20 ) .

Die Mitgliederversammlung wird mindesten»
einmal jährlich vom Vorstände berufen . Sie hat
au « der Zahl der Mitglieder sechs Mitglieder für
den Beirat jährlich zu wählen . Ihr ist jährlich
ein Jahresbericht und der Geschäftsabschluß vor-
zulegen. 8 15.

Da » Geschäftsjahr de» Verbandes ist da » Ka-
lenderjahr . Da » erste Geschäftsjahr umfaßt die
Zeit bi» zum 31 . Dezember 1316.8 16-

Für die Ausstellung der Ausweiskarten (8 5)
ist an den Verband eine Gebühr zu zahlen , sie be¬
trägt 50 vom Hundert der veranlagten Geweibe-
steuer b. zw. Wanvergewerbesteuer , mindesten » aber
10 Mark . Letzteren Satz haben auch die gewerbe-
steuerfrei veranlagten Gewerbetreibenden zu zahlen.
Für jede Nebenkarte wird die Hälfie der für die
Hauplaueweiskarte zu zahlenden Gebühr erhoben.

Der Verband ist befugt , von jedem den Be-
stimmungen der Satzungen unterliegenden Ankäufe
von Vreh im Regrerungsbeziik Wiesbaden eine Ad-
gäbe bi« zu einhalb vom Hundert de» Richnungs-
betrage », beim Kommiffionshandel mit Vieh bl«
zu einhalb vom Hundert des den Verkäufer zu-

stehenden Rechnungsbeträge », von den Mitgliedern
des Verbände » zu erheben.

Bestehen Zweifel über die Höhe der Gebühr
der AuSweirkarte , so entscheidet der Vorstand.

8 17
Der Vorstand hat binnen 6 Monaten nach Be-

end ' gung eines jeden Geschäftsjahres die Jahres¬
rechnung aufzustellen . Die Prüfung und Abnahme
erfolgt durch den Regierungspräsidenten in Wies¬
baden auf Kosten de» Viehhandelrverdande » .

Über die Verwendung eine » nach Bestreitung
der Geschäftsunkosten vorhandenen Überfchufle » und
über die Deckung eine» Fehlbetrages entscheidet der
Vorstand nach Anhörung de» Beirat ». Der Be¬
schluß bedarf der Zustimmung de» Regierungspräsi¬
denten in Wiesbaden.

Fehlbeträge sind von den Verband «mitgliedern
nach dem Verhältni » ihre « letzten Jahresumsätze«
einzuziehen.

8 is-
Zu Änderungen dieser Satzung ist der Regie¬

rungspräsident zu Wiesbaden nach Anhörung de»
Vorstande » des Verbandes befugt.

8 19-
Die Bekanntmachungen de« Vorstande » erfolgen

in d . n Landkreisen in den amtlichen Kreisblättern
de» Regierungsbezirk », in den Stadtkreisen in den
für die Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
bestimmten Blättern , in dem Amtsblatt der Land-
wiltfchaflskammer und in der Viehhandelszeitung.8 20.

Der Verband wird aufgelöst , wenn der Ver¬
bandsvorstand die Auflösung mit zwei Drittel Siim-
menmehiheit beschließt und der Regierungspräsident
zu Wiesbaden dem Beschlüße zustimmt , ferner mit
dem Zeitpunkt , zu dem die Bekanntmachung de«
Bandesral « über die Errichtung von Preirprü-
fungsstellen und die Versorgungsregelung vom 35.
September 1915 außer Kraft tritt.

Die Liquidation de« Verbände » erfolgt durch
den Vorstand . Die Schlußrechnung ist von dem
Regierungspräsidenten zu Wiesbaden zu prüfen und
abzunehmen . Über die Verteilung eine « danach
sich ergebenden Überschußes untre die Mitglieder
de» Verbände » ober die Deckung eine» Fehlbeträge»
beschließt der Verbandsvorstand nach Anhörung de»
Beirats . Der Beschluß bedarf der Zustimmung
de» Regierungspräsidenten zu Wiesbaden.

8 21.
Vorstehende Satzung tritt mit dem 16 . Februar

1916 in Kraft.
Wiesbaden , den 8 . Februar 1916.

Der Regierungspräsident
v. Meister.

Usingen , den 11 . Februar 1916.
Wird veröffentlicht.
Bemerkt wird noch, daß die Anmeldungen

(§ 3 der Satzungen ) und die Anträge (8 4 ) bei
vem Viehhandelsverbande für den Regierungsbezirk
Wiesbaden in Frankfurt a . M ., Neue Mainzer-
straße Nr . 23 , schriftlich einzureichen sind und
zwar die Anmeldungen zur Mitgliederliste (§ 3
der Satzungen ) unverzüglich , längstens aber vis
zum 8 . März d. I «. Viehhändler , welche die
Erklärung abgeben wollen , daß sie auf die Aus¬
übung de» Gewerbes verzichten , haben diese Er-
klärung ebenfalls fpäiesten « bis zum 8 März d.
I ». bei dem Verbände schriftlich abzugeben.

Bei den Anmeldungen zur Mitgliederliste ist
anzugeben:

1. Der Name der Firma und der Sitz der
gewerblichen Nüderlaßung nach Gemeinde , Krei»
und Regierungsbezirk.

2 Der Name de» Viehhändlers , auf welchen
die Ausweiükarte ausgestellt werden soll.

3 . Geburtstag und Geburtsort de» Antrag-
steller ».

4 . Angabe , zu welchem Gewerbe oder Wander-
gewerbesteuerzusatze der Antragsteller veranlagt
bezo . ob derselbe gewerbesteuerfrei veranlagt ist.

5 . Angabe , in welcher Weise der Antragsteller
die gehandelten Tiere kennzeichnen will ( 8 8 der
Satzungen ) . Die Kennzeichnung hat durch Ohr¬
marke , Haaraischniti , Brennstempel oder Farbe zu
ersolgen . Bei Schafen kann von einer Kenn¬
zeichnung Abstand genommen werden.

Weiden neben der AuSweirkarte noch Reben-
kar ' en beantragt (§ 5 der Satzungen ) , so sind die
gleichen Angaben auch für die Personen zu
machen , aus deren Namen die Nebenkarte » bean¬
tragt werden.

Den Anmeldungen zur Mitgliederliste ’ (§
ist eine Bescheinigung der Ort «polizeibehörde dar
beizufügen , daß der Anmeldende bereit » vor
1 Juli 1914 Viehhandel im Hauptberuf betri
hat , desgleichen eine Bescheinigung über die Richitz
keit des angegebenen Steuersätze ». j

Personen , welche nur auf Antrag Mitglied,-
de« Verbandes werden können (8 4 der Satzungen)

wollen ihren schriftlichen Antrag eingehend begründ^
Der komm. Landrat. 1

Nr . L . 1722 . v . Bezold.

Nr.

Usingen , den 8 . Februar 1918.

Für da » Rote Kreuz find nachstehende
willigen Spenden weiter eingegangen . Die ©
men sind an den Schatzmeister de» Verein « al
liefert worden.

Allen Gebern herzlichen Dank!
Namen » de» Vorstande ». I

v. Bezold,  komm . Landrat/

Sammlung in der Bäckerei Momberger , Using,
7 .37 Mk . Ungenannt 2 Mk . Von den JaK
Pächtern de» Kreise » Herren G Arabin -Homlm
bürg v. d . H . 20 Mk ., Fr . Opel - RüffelSh»
100 Mk . San .-Rat Dr . Stroh -Frankfurt a . 91
25 Mk .. Stadtrat Albert v . Metzler - Franks«
40 Mk ., Karl Sloeckicht -Frankfurt 35 Mk ., Direkt,
A . Schumann - Frankfurt 20 Mk ., F . Wer
Frankfurt 50 Mk . Dr . A . VogelSderger -Fran
10 Mk . , Th . Schofmann - Frankfurt 2 Mk .,
Stempel -Frankfurt 100 Mk , E . Walb , Ho
Frankfurt 10 Mk ., C . Müller -Frankfurt 30
F . Taist -Frankfurt 5 Mk ., O . Leverkus -Wiesba!
30 Mk ., Dr . Allmann -Tenne 30 Mk .. L.
und C . Wißenbach -Frankfurt 100 Mk ., Ehr . Ju,
I . Och » und A . Kirch -Frankfurt 30 Mk ,
Hollmann -Wetzlar 300 Mk .. Geh . Kommerzie,
Wilh . Gail Gießen 10 Mk ., Nickolai -Wernd
9 Mk ., Jagdpächler von Hundstall 10 Mk ., H
Metzger -Homburg 10 Mk ., I . Böhme -Emim
Hausen 20 Mk ., Baron von Schay . Frankst
100 Mk ., Ferd . Pauli -Homburg 50 Mk.

Von den Gemeinden Usingen 418 . 10 M
Altweilnau 31 .20 Mk .. Anspach 218 Mk , Arnol » roetoei
harn 74 . 10 Mk ., Brandoberndorf 133 .50 9JHT
Brombach 38 .80 Mk . Cleeberg 79 .50 W
Cransberg 61 Mk ., Cratzenbach 23 .20 Mk ., Der
weil 27 .35 Mk .. Emmershausen 39 .20 Mk ., Ä
bach 41 Mk ., Espa 31 .25 Mk .. Finstern'
39 Mk ., Giävenwiesbach 77 .60 Mk ., Haint
40 Mk ., Haffelbach 30 .05 Mk ., Haffelborn 17
Mk ., Hausen 98 Mk ., Heinzenberg 63 .25
Hundstadt 153 .79 Mk . Hundstall 12 35
Laubach 44 70 Mk ., Mauloff 28 .95 Mk ..
hausen 249 05 Mk ., Michelbach 70 Mk .,
stadl 90 Mk ., Naunstadt 49 Mk ., Ncuweil«
17 Mk ., Niederem » 21 .50 Mk ., Nieder !«
100 Mk ., Niederreifenberg 82 .35 Mk ., Ober
83 Mk ., Overlauken 113 .20 Mk ., Obernbl
60 .80 Mk ., Oberreifenberg 41 . 50 Mk ., Pfh
wieSbach 45 Mk , Riedelbach 38 .50 Mk .,
am Berg 74 Mk ., Rod a . d. Weil 50 .35
Schmilien 7415  Mk .. Seelenberg 22 .60 $
Steinfischbach 38 40 Mk ., Treisberg 23 .70 9K
Wehrheim 377 .25 Mk , Weiperfelden 19 .30»
Wernborn 39 .25 Mk .. Westerfeld 111 .95 V
Winven 6 .30 Mk , Wüstem » 43 .50 Mk . »

Zusammen 4726 .61
Lt . früheren Quittungen 12306 .15

Gesamtsumme 17033 .76
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\  Wer Brotgetreide verfütt
* versündigt sich am Baterla
I und macht sich strafbar

D ie zum Aushang in den vetrie
in denen Käse hergestellt
verkauft wird , vorgeschrie

KkklUllltlnchillig ÜbelK
vom >3. Januar 1916

ist in Ptakatform bei uns da¬
zu 3V Pfg . erhältlich.
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